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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

Die Verp+ichtung des Versicherers zum Ersatz eines Schadens tritt auch dann ein, wenn dem Versicherten ein

Anspruch auf dessen Vergütung gegen den Schi/er oder eine andere Person zusteht. Der Versicherte kann sich wegen

des Ersatzes des Schadens zunächst an den Versicherer halten. Er hat jedoch dem Versicherer die zur wirksamen

Verfolgung eines solchen Anspruchs etwa erforderliche Hilfe zu gewähren, auch für die Sicherstellung des Anspruchs

durch Einbehaltung der Fracht, Erwirkung des Arrestes in das Schi/ oder sonst in geeigneter Weise auf Kosten des

Versicherers die nach den Umständen angemessene Sorge zu tragen (§ 819).
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